
542 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

12. 11. 1958. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Einführungsgesetz zu den Ver
waltungsverfahrensgesetzen abgeändert wird 
und im Zusammenhang damit auch andere 

Rechtsvorschriften abgeändert werden 
(EGVG.-Novelle). 

Der Na'tionalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I. 

15. der Lehrlings- und Fachausbildungsstellen; 
16. der Grundverkehrsbehörden; 
17. der in einzelnen Ländern bestehenden Höfe

kommissionen und Forsttagsatzungskommis
sionen; 

18. der Zuchtbuchkommission; 
19. der Bergbehörden; 
20. der Beschußämter; 

, 21. der kollegial eingerichteten beson"deren Bau-
Änderung des Einführungsgesetzes zu. den Ver- oberbehörden; 

. waltungsverfahrensgesetzen. 
22. des Bundesamtes für Zivilluftfahrt; 

Art i k eIL 23. der Post- und Telegraphendirektionen als 
Der Artikel 11 des Einführungsgesetzes zu den Post- und Femmeldebehörden; 

Verwaltungsverfahrensgesetzen - EGVG. 1950, 24. der Ergänzungskommandcis; 
BGBl. Nr. 172, hat zu lauten: • 

,,(1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze regeln 
das Verfahren der nachstehend bezeichneten Ver
waltungsorgane, soweit sie behördliche Aufgaben 
besorgen und im folgenden nicht anderes be
stimmt ist. 

(2) Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
finden Anwendung: . 

A. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
und das Verwaltungsstrafgesetz - unbeschadet 
der Bestimmung unter lit. F -:- auf das behörd
liche Verfahren 

1. der Behörden der allgemei~en staatlichen 
Verwaltung in den Ländern;. 

2. der Organe der Städte mit eigenem Statut; 
3. des österreichischen Statistischen Zentral-

amtes; 
4. des Archivamtes; 
5. der Bundespolizeibehörden;· 
6. der Sicherheitsdirektionen; 
7. der Landes- und der Bezirksschulbehörden; 
8. des Bundesdenkmalamtes; 
9. der Einigungsämter und des Obereinigungs

amtes; 
10. der Entgeltberechnungsausschüsse und der 

Berufungskommission für Hein:tarbeit; 
11. der Kleimentnerkommission; 
12. der Zollämter, der Finanzämter und der Fi

nanzlandesdirektionen; 
13. der Dienststelle für Staatslotterien; 
14. der Einigungs- und der Obereinigungskom

missionen; 
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B. das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz in vollem Umfang, das Verwaltungsstraf
gesetz mit Ausnahme der Bestimmungen der 
§§ 37, 39, 50 und 56 auf das behördliche Ver
fahren 
25. der Organe der Gemeindeverbände; 
26. der Organe der Gemeinden, soweit sie nicht 

unter Z. 2 fallen; 
27. der Organe der Körperschaften, Anstalten 

und Fonds des öffentlichen Rechtes, soweit 
sie nicht unter eine andere Bestimmung dieses 
Absatzes fallen und soweit es sich nicht um 
gesetzlich anerkannte Kirchen oder Religions
gesellschaften, Hochschulen, gesetzliche beruf
liche Vertretungen oder Träger der Sozial
versicherung handelt; 

C. das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz auf das behördliche Verfahren 
28. der Organe der wissenschaftlichen Hochschu

len und der Akademie der bildenden Künste; 
29. der Punzierungsämter und des Hauptpunzie

rungs- und Probieramtes; 

D. das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz, dess,en § 64 jedoch nur, wenn nicht 
anderes ausdrücklich bestimmt ist, auf das be-
hördliche Verfahren . 
30. der Arbeitsämter und der Landesarbeits-

ämter; 
31. der Arbeitsinspektorate; 
32: der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen; 

E. das Verwaltungsstrafgesetz auf das Verwal
tungsstrafverfahren 

542 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 19

www.parlament.gv.at



2 

33. der Agrarbehörden; 
34. der Arbeitsämter und der Landesarbeits

ämter; 

F. das Verwaltungsvollstreckungsgesetz auf das 
behördliche Verfahren der unter den Z. 1, 2, 5 
und 6 genannten Organe in den Angelegenheiten 
der Verwaltungsvollstreckung. 

(3) Das Allgemeine Verwaltungsveifahrens
gesetz und das Verwaltungs strafgesetz finden 
auch auf andere. als die gemäß Absatz 2in Be
tracht kommenden Verwaltungsorgane Anwen
dung, insoweit die das Verfahren dieser Organe 
regelnden Vorschriften dies anordnen oder aber 
bestimmen, daß sich das Verfahren nach den für 
die Behörden der allgemeinen staatlichen Ver
waltung geltenden Bestimmungen zu richten hat, 
oder in den Vorschriften auf Bestimmungen Be
zug genommen ist, die vor dem 1. Jänner 1926 
für die letztgenannten Behörden gegolten haben. 

(4) Das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz, das Verwaltungsstrafgesetz und das Ver
waltungsvollstreckungsgesetz sind auf das be
hördliche Verfahren der Bundesministerien in 
allen Fällen anzuwenden, in denen sie als erste 
Instanz einschreiten, sowie in allen jenen Fällen, 
in denen sie sachlich in Betracht kommende 
Oberbehörde oder im Instanzenzug übergeord
nete Behörde sind und das unmittelbar unter
geordnete Verwaltungs organ nach einem der 
Verwaltungsverfahrensgesetze vorzugehen hatte. 

(5) In den Angelegenheiten der Abgaben (mit 
Ausnahme der im § 78 des Allgemeinen Ver wal
tungsverfahrensgesetzes vorgesehenen Verwal
tungsabgaben) des -Bundes, der Länder und der 
Gemeinden, in den Angelegenheiten der Bei
träge, die an sonstige Körperschaften des öffent
lichen Rechts, an Anstalten und Fonds des öffent
lichen Rechts zu entrichten sind, soweit sie durch 
die Bundesfinanzverwaltung eingehoben werden, 
sowie in den Angelegenheiten der Kinderbei
hilfen und des Familienlastenausgleiches finden 
die Verwaltungsverfahr.ensgesetze keine Anwen
dung, es sei denn, daß ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. Das Verwaltungsstrafgesetz ist 
jedoch in diesen Angelegenheiten insoweit an
zuwenden, als nach den betreffenden Landes
gesetzen die Zuständigkeit zur Durchführung der 
Strafamtshandlung Verwaltungsorganen zu
kommt, von denen das Verwaltungsstrafgesetz 
gemäß den Abs. 2, 3 und 4 auch in anderen 
Fällen anzuwenden ist; dies gilt nicht, wenn für 
die Durchführung der Strafamtshandlung eines 
der im Abs. 2 unter Ziffer 12 genannten Ver
waltungsorgane zuständig ist. 

(6) Ferner finden die Verwaltungsverfahrens
gesetze - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist -keine Anwendung: 

a) für die Behandlung der Angelegenheiten 
des Dienstverhältnisses der Angestellten des 

Bundes, der Länder,. der Gemeindever
bände, der Gemeinden, der sonstigen Kör
perschaften, Anstalten und Fonds des 
öffentlichen Rechts zu ihrem Dienstgeber, 
soweit nicht das Dienstrechtsverfahrens
gesetz, BGBl. Nr. 54/1958, anderes be
stimmt; 

b) in den Angelegenheiten der Durchführung 
der Wahlen zum Nationalrat, zu den Land
tagen, zu allen anderen allgemeinen Ver
tretungskörpern und zu allen gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, der Durchfüh
rung der Volksbegehren und der Volks
abstimmungen auf Grund der Bundesver
fassung oder einer Landesverfassung, jedoch 
mit Ausnahme des in diesen Angelegen~ 
heiten von den Behörden der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung, den Bundespolizei
behörden oder den Organen der Gemein
den durchzuführenden Strafverfahrens; 

c) bei der Verfolgung und Bestrafung der 
Verletzung von Standespflichten durch 
Organe, dieO ausschließlich oder doch zum
Teil aus Angehörigen des in Betracht kom
menden Berufsstandes gebildet sind (Diszi
plinarverfahren) ; 

d) in den Angelegenheiten der Aufsicht über 
die Gemeinden, soweit es sich nicht um die 
Entscheidung über Berufungen gegen Be
scheide von Gemeindebehörden handelt; 

e) auf die Durchführung von Prüfungen; die 
der Beurteilung der Kenntnisse von Per
sonen auf bestimmten Sachgebieten dienen, 
soweit es sich nicht um die Zulassung zur 
Prüfung handelt; 

If) bei Maßnahmen ;zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordn'llngund Sicherheit 
oder zur A:bwehr drohender Gefahren, die 
in den Wirkungskreis ,der Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung, der 
Bundespolizeibehörden oder der für An
gelegenheiten des Dienstnehmersch'lltzes zu
ständigen Verwaltungsorgane fallen und 
die ohne vorausgegangenes Verifiahren zu 
treffen sind, sowie bei der Ausübung der 
in den Wirkungskreis dieser Verwaluungs
organe faUenden Zwangshefugnisse, die 
außerhalb eines Vollstreckungsverfahrens 
zu treffen sind; 

g) hei der Bildung der Geschwornen- und 
Schöffenlisten. " 

Art i k e I 2. 

Der Artikel VI Abs. 1 des EGVG. 1950 hat 
zu lauten: 

" Wo im Allgemeinen Verwaltungsverfahrens
gesetz oder im Verwaltungsstrafgesetz von Be
hörden gesprochen wird, sind darunter die Ver
waltungsorgane zu verstehen, für deren behörd
liches Verfahren diese Gesetze gemäß Artikel II 
gelten." 
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ABSCHNITT IL 

Änderungen in -anderen Rechtsvorschriften. 

Art i k e I 3. 

Das Denkmalschutzgesetz, BGBI. Nr. 533/1923, 
wird abgeändert wie folgt: 

a) Der § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 
"Gegen Verfügungen gemäß Abs. 1 steht 

dem Besitzer und ·dem Eigentümer die Berufung 
offen. Das Bundesdenkmalamt kann gegen die 
Abweisung von Anträgen gemäß Abs. -I be
rufen. Ober Berufungen hat das Bundesministe
rium für Unterricht zu entscheiden, es sei denn, 
daß es sich um Archivalien handelt, für die das 
Archivamt zuständig ist; in diesem Falle hat das 
Bundeskanzleramt zu entscheiden." 

b) Der § 13 hat zu lauten: 
"Ober Berufungen gegen Bescheide des Bun-

deren Wohnung der akademischen Behörde be
kannt oder ein Vertreter bestellt ist. 

(5) Für Amtshandlungen der akademischen Be
hörden sind keine VerwaltuQ.gsabgaben gemäß 
§ 78 des AVG. 1950 zu entrichten." 

Art i k e I 5. 

Im Akademie-Organisationsgesetz, BGBI. 
Nr. 237/1955, hat der Ahs. 3 Ides§ 1 zu lauten: 

"(3) Die Bestimmungen ,der §§ 2 (Teilnahme 
an der Verwaltung), 3 (Abgrenz:ung der Wir
kungsbereiche), 4 (Verhhrensrechtliche Bestim
mungen) und 5 (Aufsichtsrecht des Bundesmini
steriums für Unterricht) des Hochschul-Organi
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 154/1955, in der 
Fassung des Art. 4 der EGVG.-Novelle, BGBI. 
Nr. , sind sinngemäß an2JUwenden.'" 

desdenkmalamtes, die auf Grund dieses Bundes-I Art i k e I 6. 
gesetzes ergehen, eiltscherdet das Bundesminisre- D Ab' l'ch 1958 
num ur ntern t. . d b .. d . f I . f" U 'ch" I as r· elts osenverSI erungsgesetz , 

) D § 1 Ab h I 
BGBI. Nr. 199, WIr a gean ert WIe 0 gt: 

c er 4 - s. 5 at zu auten: 
( ) D · .. I'ch .. d' B . k I a) Der § 56 A'bs. 2 hat zu lauten: 

" 5 le ort I zustan 1ge -eZlr sverwa tungs- . B f . ooß Ab 1 h f 
behörde kann auf Antrag des Bundesdenkmal- ~Dle eru ~mg ge~a s. at keine au -
amtes verfügen, daß der Schuldtragende auf seine schIebende WIrkung. 
Kosten den früheren Zustand des Denkmales b) Der § 57 hat zu lauten: 
soweit dies möglich ist, wieder herzustellen hat: "In Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes er-
Gegen Verfügungen dieser Art ist die Berufung gehende B~s0eide d~r Arb~itsämter und der 
an den Landeshauptmann un1d gegen dessen Ent- Landesarb~ltsamter, dIe ·zu ~lesem Bundesgesetz 
scheidung die Berufung an das Bundesministerium oder2JU emer auf Grund dIeses Bundesgesetzes 
für Unterricht zulässig." erlassenen Verordnung im Widerspruch stehen. 

Der Abs. 6 des § 14 entfällt. Der Abs. 7 wird oder mit denen ein ,dem Sinne dieses Bundes-
Abs. 6. gesetzes widersprechender Ermessensakt gesetzt 

Art i k e I 4. 
wurde, leiden an einem mit Nichtigkeit be
drohten Fehler (§ 68 Abs. 4 Iit. d des A VG. 

Der § 4 des Hochschul-Organisationsgesetzes, 19.50)." 
BGBI. Nr. 154/1955, hat Zu lauten: c) Der § 58 wird aufgehoben. 

,,§ 4. Verfahrensrechtliche Bestimmungen. d) Dem § 70 wird folgender Albs. 2 angefügt: 
(1) In den Angelegenheiten des staatlichen "Die §§ 76 bis 78 des A VG. 1950 und die auf 

Wirkungsbereiches der Hochschulen (§ 3 Abs.2) Grund dieser Bestimmungen erlassenen Ver
endet der administrative Instanzenzug, soweit ordnungen sind im Verfahren nach dies·em 
nicht durch Bundesgesetz anderes bestimmt wird, Bundesgesetz nicht anzuwenden;" 
beim Bundesministerium für Unterricht. Die bisherige Bestimmung des §- 70 wird 

(2) In den Angelegenheiten des autonomen Ahs. 1. 

Wirkung~bereiches der Hochschulen (§ 3 Abs. 1) e) Der letzte Satz des § 72 Abs. 1 wird ge-
endet der administrative Instanzen~ug bei der strichen. 
gesetzlich berufenen obersten akademischen Be-
hörde. f) Der § 72 Abs. 2 hat z,u lauten: 

(3) Die Bestimmung des § 7 Abs. 1 Z. 5 des »Gemäß Abs. 1 verhängte Geldstrafen können 
ANG. 1950, BGBI. Nr. 172, hat für die Mitglie- auch durch Abzüge vom Arbeitslosengeld und 
der der Aka'demischen Senate an den Universi- von der Notstandshilfe eingebracht wer'den." 
täten (§ 21 Abs. 1 lit. c dieses Bundesgesetzes), 
für ,die Mitglieder der Akademischen Senate an 
den technischen Hochschulen (§ 33 Abs. 1 lit. c 
dieses Bundesgesetzes) und für die Mitglieder der 
Gesamtkollegien an den technischen Hochschulen 
(§ 33 Abs. 1 lit. d dieses Bundesgesetzes) keine 
Geltung. 

(4) Der § 29 des AVG. 1950 kann im Verfahren 
vor den aka'äemischen Behörden auf die Studie
renden auch dann angewendet wer.den, wenn 
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Art i k e I 7. 

Der § 12 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1956, 
BGBI. Nr. 147, hat zu lauten: 

"Besche~de gemäß § 9 Abs. 3 dieses Bundes
gesetzes sind ohne vorausgegangenes Ermittlungs
verfahren zu erlassen. Das Recht 'zur Einbringung 
der Berufung gegen solche Bescheide und der 
Instanzenzug in diesen Fällen richten sich nach 
den Vorschriften, die maßgebeng gewesen wären, 

2 
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wenn der Bescheid von der sonst zuständigen 
Verwaltungsbehöl'\de erlassen worden wlire. Die 
Berufung ist bei dem Arbeitsinspektorat einzu
bringen, das den Bescheid erlassen hat; sie hat 
kei.ne aufschiebende Wirkung." 

Art i k el 8. 

Der § 27 Abs. 3 des KoHektivvertragsgesetzes, 
BGBl. Nr. 76/1947, hat 'zu lauten: 

"Gegen die Entscheidungen der Einigungs
ämter ist eine Berufung nicht zulässig." 

Art i k e I 9. 

Rechtsvorschriften des ·Bundes und der Länder 
die in den Artikeln 3 bis 8 nicht berücksichtig~ 
sind und die Bestimmungen über Gegenstände 
enthalten, die in den Verwaltungsverfahrens
~esetzen oder im EGVG. 1950 geregelt sind, ver
heren für jene Verwaltungsorgane, die durch das 
vorliegende Bundesgesetz neu in den Art. II 
:-bs. 2 des EGVG. 1950 aufge.nommen werden, 
1ll dem Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem 
von ihnen die Verwaltungsverfahrensgesetze und 
das EGVG. 1950 nunmehr anzuwenden sind 
ihre Geltung.· , 

Art i k e 1 10. 

Wenn in Rechtsvorschriften auf Bestimmungen 
v~rwiesen wird, die den Art. 3 bis 9 zufolge 
mcht mehr anwendbar sind, sind die an deren 

. Stelle tretenden Bestimmungen der Verwaltungs
verfahrensgesetze und des EGVG. 1950 anzu
wenden. 

ABSCHNITT 111. 

Übergang,~- und Schlußbestimmung. 

Artikel 11. 

(1) Die Vorschriften der §§ 69 bis '72 d~s All
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes - A VG. 
1950, BGBl. Nr. 172, und des § 52 des Ver
waltungsstrafgesetzes - VStG. 1950, BGBl. 
Nr. 172, sind von den Behörden, die durch dieses 
Bundesgesetz in den Art. 11 Abs. 2 des EGVG. 
1950 neu aufgenommen werden, auch anzuwen
den, wenn das Verfahren; das- wieder aufgenom
men werden soll oder in dem der Grund zur 
Wiedereinsetzung gelegen ist, noch vor dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes abgeschlossen 
worden ist. 

(2) Die Vorschriften des § 31 des VStG. 1950 
sind, von den Behörden, für die diese Vor
schriften erst auf· Grund dieses Bundesgesetzes· 
Geltung erlangen, auf Verwaltungsübertretungen . 
die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetze~ 
begangen wurden, nur dann anzuwenden, wenn 
sie für den Beschuldigten günstiger sind als die 
früher bestandenen Vorschriften. 

(3) Die Fristen zur Einbringung von Rechts
mitteln gegen. Bescheide, die vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes erlassen wurden, 

richten sich, wenn es sich um· Bescheide von Be
hörden handelt, für die erst auf Grund dieses 
Bundesgesetzes die Rechtsmittelfristen der Ver
waltungsverfahrensgesetze gelten, nach den bis
her geltenden Vorschriften, sofern nicht im 
Abs. 1 anderes bestimmt ist. 

(4) Bestimmungen der Verwaltungsverfahrens
gesetze über eine Einschränkung oder Abkürzung 
des Instanzenzuges sind auf· Fälle, für die diese 
Bestimmungen erst mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes Geltung erlangen und in denen 
die Entscheidung, gegen die nach den bisherigen 
Vorschriften ein weiterer Rechtszug zulässig war, 
berei ts vor dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes ergangen ist, nicht anzuwenden. 

(5) Soweit sich aus den Abs. 1 bis 4 nicht 
anderes ergibt, erlangen die Vorschriften der 
Verwaltungsverfahrensgesetze auch für anhängige 
Verfahren Geltung. 

Art i k e 1 12. 

(1) Durch dieses Bundesgesetz und durch die 
Verwaltungsverfahrensgesetze werden nicht be
rührt: 

a) die §§ 13, 30 Abs. 2 lit. fund 44 Abs. 2 
lit. 0 des Hochschul-Organisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 154/1955; 

b) der § 5 des Akademie-Organisationsgeset
zes, BGBl. Nr. 237/1955; 

c) die Habilitationsnorm, BGBl. Nr. 232/1955; 
d) die Abs. 1 und 5 des § 22 und der Abs. 2 

des § 23 der Verordnung vom 31. Juli 
1947, BGBl. Nr. 218, über die Geschäfts
ordnung der Einigungsämter und des Ober
einigungsamtes. 

(2) Ferner werden durch dieses Bundesgesetz 
auch Rechtsvorschriften des Bundes und der Län
der nicht berührt, die ein Verwaltungsverfahrens
gesetz für ein Rechtsgebiet in Geltung setzen, 
für das dieses Verwaltungsverfahrensgesetz durch 
das EGVG. 1950 in der· Fassung des Abschnittes I 
dieses Bundesgesetzes nicht in Geltung gesetzt 
wird. Das EGVG. 1950 in der· Fassung des Ab
schnittes I dieses Bundesgesetzes steht auch der 
Erlassung solcher Rechtsvorschriften: nicht ent
gegen. 

Art i k eIl 3. 

Die Vollziehung der Abschnitte I und III die
ses Bundesgesetzes obliegt der Bundesregierung. 
Die Vollziehung des Abschnittes II obliegt 

a) hinsichtlich der Artikel 3 bis 5 dem Bun
desministeri~m für Unterricht beziehungs
weise - soweit der Artikel 3 in Betracht 
kommt und es sich um Angelegenheiten 
handelt, die in den Wirkungskreis des Ar
chivamtes fallen - dem Bundeskanzleramt; 

b) hinsichtlich der Artikel 6 bis 8 dem Bun
desministerium für soziale Verwaltung; 

c) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen 
der Bundesregierung. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Mit der Idee des Rechtsstaates ist der Gedanke, galt es, den Widerstand aller jener Verwaltungs
daß das Verfahren der Behörden gesetzlich zu organe zu brechen, denen der Gedanke, die ihnen 
regeln ist, untrennbar verbunden. Behördliche vertrauten, meist sehr lückenhaften Verfahrens
Tätigkeit, die nicht an das Gesetz gebunden ist, bestimmungen zu verlieren und sich neuen, dem 
macht den Betroffenen zum Objekt behördlicher, rechtsstaatlichen Denken gemäßen Regelungen 
Willkür. unterwerfen zu müssen, Unbehagen verursachte. 

Eine Rechtsordnung erfüUt nur dann ihre Auf- Im Jahre 1925 war dem Ringen der erste große 
gabe, wenn sie Rechtssicherheit und Rechtsgleich- 'Erfolg beschieden: der Gesetzgeber erhob die von' 
heit gewährleistet. In j-enem Teil der Re,chtsord- der BundesregieruIl!g vorgelegten Vorlagen der 
nung, der das behördliche Verfahren im Bereiche Verwaltungsverfahrensgesetze und des Einfüh
der Verwaltung regelt, sind Rechtssicherheit und rungsgesetzes zu diesen Gesetzen zum Beschluß. 
Rechtsgleichheit vor allem durch eine stets vor- Dadurch wurde für ei.ne sehr bedeutende Gruppe 
handene Tendenz zur Rechtszersplitterung be- von Verwaltungshehörden im wesentlichen ein
droht. Die Verschiedenartigkeit der Rechtsgebiete, heitliches Verfahrensrecht geschaffen. Im Zuge 
die Gegenstand verwaltungsrechtlicher Regelung der parlamentarischen Verhandlungen ist die 
sind, bedingt das Bestreben, das Verfahrensrecht Idee, aus der heraus diese Gesetze allein zu ver
bi.s in die letzten Einzelheiten diesen Rechtsgehie- stehen sind, mit einem Satz in treffender Weise 
ten anzupassen. Kann sich dieses Bestreben unge- gewürdigt worden: ' 
hemmt durchsetzen, so verliert das Verfahrens- Das Beste was wir dem Staatsbürger geben 
recht die Fähigkeit, in das Rechtsdenken des Vol'- kÖ~nen, ist die Klarheit über sein Recht." 
kes einzugehen, geistiges Allgemeingut zu werden D ß 'ch . W k d G b 
E . d . h" ,.' . a es SI um e~n er er esetzge ungs-

s wir zu e1ner Ge eimwissenschaft fur SpezIa- k h h R h d 1 h b d' J h r d d . li" unst von 0 em ang' an e t, a cn Ie a r-
:t~', t e~ er emz~ ne Staa~sb;rger, ~m dh~lsfslen _ zehnte, die seither vergangen sind, erwiesen: Die 

e t~.sbe, un
h
g es ,etzt~n n es ge~.' 1 .05 Verwaltungsverfahrensgesetze bewährten sich in 

gegenUi erste t. Der emzelne StaatSburger Ist d P . b ., d h h . ch -
d f d· H'Lf 1 . . . er raXIs e enso, wie SIe er rec tst eoretIs en 
,ann au ,Ie 1 e so cher SpezlalIsten angewIe- Tr"k dh' I I b d . 'ch d ß s "b d f""h .. d !),.nu stan ,Ie ten. ns eson ere zeIgte SI , a 

l ~chn, weBnnh~~pgenucher. em bur 1 hn unv~rllsta~ -' es gelungen war, den Verfahrensgesetzen ein Maß 
1 en e Oruenme ,amsmus este en WI eme f"h' k . b d . d 

S't . d' d d ch' ch" f . d d ß' d von Anpassungs a Ig eIt zu ge en, as sie en 
1 uatIon, Ie a, ur vers ar t wir a er f d d . d' I 

K t kt . d V I 'b h" d' 11 An or erungen er verschIe enartlgsten Verwa-
on a ml't en erwa tungs e or en zum A' - b' ch .' B d d' 

t d Sb" h" GI' ch . I . k' tungsge' lete gewa sen erweist. estan en le 
ag '~bs t~at~ urg.erhs geR' orht. ,dei gu .ug de;t Verwaltungsverfahrensgesetze doch die härt~ste 

gegenu er emer sole en ee tsor nung ISt le ' I b d . k F I Be astungsprO' e, er man sIe aussetzen onnte: 
o ge. die Inkraftsetzung für die Behörden der allge-
Es zeigt sich also, daß bei der Gestaltung des meinen staatlichen Verwaltung, also, für jene Be

Verwaltungsverfahrensrechtes - durch das We- hördentype, deren Wirkungskreis an Vielfältig
sen des Rechtes bedingt - dem Gedanken der keit von dem keiner anderen Behördentype über
Einheitlichkeit gegenüber dem Bestreben nach troffen wird . 

• möglichst v9llkommener Anpassung an die Be-
d h Das Gesetzgebungswerk des Jahres 1925 war 

son er eiten der einzelnen Verwaltungsgebiete 
d nur als ein Anfang einer umfassenden Reform 

er Vorrang gebührt. Es geht darum, ein Ver-
f h des Verwaltungsverfahrensrechtes gedacht. End-
arensrecht zu schaffen, das ungeachtet der Viel-

I . k d ziel der Reform ~llten - wie die Blmdesregie-_ gesta tlg eit es materiellen Verwaltungsrechtes 
Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. rung im Allgemeinen Teil der Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage der Verwaltungsverfahrens-
Um dieses Ziel haben Generationen der besten gesetze ausführte - "grundsätzlich einheitliche 

Verwaltungs juristen Osterreichs gerungen. Vom Verfahrensnormen für die ganze Verwaltung im 
V erwaltungsgeri.ch,tshof wurde dieses Ringen in Staate sein". Man dachte an eine " Vereinheitli
entscheidender Weise unterstützt. Nicht z'uletzt chung des VerwaltUingsverfahrens im weitesten 
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Umfang", damit "auch der Verwaltungsbeamte - lichlmg dient, bedarf keiner Erörterung. So. ist 
gleich dem Richter - künftighin grundsätzlich das Verwaltungsverfahrensrecht - so.weit nicht 
mit einer einzigen Verfahrensvo.rschrift neben die Verwaltungsve!1fahrensgesetze gelten - auch, 
dem betreffenden materiellen Verwaltungs gesetz heute weithin eine Geheimwissenschaft für Spe
das Auslangen finden könne". Ausgeno.mmen vo.n zialisten, zum Schaden der Rechtssicherheit und 
diesen Vereinheitlichupgsbestrebungen war im der Rechtsgleichheit, ja der Rechtsidee überhaupt. 
wesentlichen nur das ·Verfahren in Abgaben- und Hervo.rragende Juristen wie der verstorbene Prä
Abgabenstrafsachen und das Verfahren in den sident des Verfassungsgerichtshofes Univ.7Pro.f: 
Angelegenheiten des Dienstrechtes der öffentlich Dr. Adamo.vich und der gegenwärtige Präsident 
Bediensteten. -des Verfassungsgerichtsho.fes Univ.-Prof. Dr. An-

Von dem vor mehr als 30 Jahren für die Ent- toniolli haben auf die Bedenken, die diese Ent
wicklung des Verwaltungsverfahre~srechtes ge- wicklung auslösen muß, nachdrücklich hingewie
steckten Endziel ist die österreichische Rechtsord- sen und die Rückkehr zu den Refo.rmideen ge
nungnoch weit entfernt. Dies vor allem deshalb, fordert; zu denen sich der Gesetzgeber im Jahre 
werl es no-eh immer Verwaltungs gebiete gibt, für 1925 in so eindrucksvoller Weise bekannt hat. 
die eine Regelung des behördlichen Verfahrens In dieser Situation erscheint eine umfassende Er
überha-upt fehlt. Hervo.rzuheben sind in dieser weiterung des Geltungsbereiches der Verwal
Hinsicht weite Gebiete der Justizverwaltung _ tungsverfahrensgesetze als ein drängendes rechts
insbeso.ndere das Strafvdllzugsrecht - und des po.litisches Gebot. 
von den österreichischen Vertretung~behörden Ein hervorstechendes Merkmal der Entwick
wahrzunehmenden Aufgabenbereiches. Bezüglich lung des österreich ischen Verwaltungsrechtes seit 
der Justizverwaltung hat der Verfassungsgerichts- 1945 ist die umfassende übertragung von behÖrd
hof diesen 'Mangel in seinem Tätigkeitsbericht lidlen Aufgalben an selbständige, vom Staate ver
über das Jahr 1953 ausdrücklich festgestellt. sdliedene Rechtsträger (dezentralisierte Verwal-

Es kann nicht nachdrücklich und oft genug be- tung), eine Entwicklung, die zu begrüßen ist, so
tont werden, daß das Erfo.rdernis einer aus- weit sie die Verwaltungsentlastung zum Ziele hat 
reichenden Regelung des behördlichen Verfahrens und soweit sie die gegebene verfassungsremtlime 
durch das Prinzip der Rechtssta;J,tlichkeit bedingt Ordnung, insbeso.ndere das rechtsstaatliche und 
ist. Das Fehlen solcher Regelungen ist daher - das demo.kratische Prinzip, nicht untergräbt. Als 
ungeachtet des Bemühens des Verwaltungs- Beispiele für diesen Dezentralisationspro.zeß seien 
gerichtshofes, die dadurch bedingten Remtslücken die übertragungen vo.n behördlichen Aufgaben 
im Wege der Interpretation zu schließen - in, an den Milchwirtschafts-, den Getreideausgleims
verfassungsrechtlicher Hinsicht überaus be- und den Viehverkehrsfonds so.wie an die Land
denklich. wirtschaftskammern und an die Handelskammern 

Vo.n dem Endziel der Reform, die im Jahre genannt. Die Tendenz zur Zersplitterung des 
1925 begonnen worden ist, ist die österreichische Verfahrensremtes wirkt sich auch in diesem 
Rechtsordnung aber auch deshalb noch weit ent- Rechtsbereich aus. Des öfteren fehlt eine Rege
fernt, weil es noch eine Unzahl von Verwaltungs- lung des behördlichen Verfahrens überhaupt. Die 
angelegenheiten gibt, in denen andere Verfah- Gefahren, die sich aus diesen Mängeln ergeben, 
rens regelungen als die Verw,altungsverfahrens- sind hier noch größer als jene, welche die urrbe
gesetze gelten. Es muß leider festgestellt werden, -friedigende Entwicklung des Verfahrens rechtes 
daß es sich dabei nicht etwa nur um Regelungen' im Bereiche der unmittelbaren staatlichen Ver
aus der Zeit vo.r der Schaffung der Verwaltungs- waltung mit sich bringt. Fehlt do.ch bei den Trä
ve,rfahrensgesetze handelt. Insbesondere zeigt sich gern der dezentralisierten Verwaltung - eine 
seit 1945 eine verstärkte Tendenz zur Zersplitte- Ausnahme bilden die Geme~den - vielfam die 
rung des Verwaltungsverfa,hrensrechtes, das heißt eingelebte, in vielen Jahrzehnten entwickelte 
also. zur Abkehr vo.n den großen rechtspo.litischen Praxis, über die die staatlichen Behörden in der 
Ideen des Jahres 1925 und zum Rückfall in den Regel verfügen. 
Redmwirrwarr, wie er vo.r dem 1. Jänner 1926 Als eine der Ursachen für die überallls uner
allgemein bestanden hat. Man ging vielfach dazu freuliche Entwicklung, die das Verwaltungsver
über, an Stelle der Verwaltungsverfahrensgesetze fahrensrecht genommen hat, muß eine Verken
a<1s Ganzes eklektisch ,diese oder jene ihrer Be- nung der Anpassu'ngsfähigkeit der Verwaltungs-
stimmungen in Geltung zu setzen, wo.bei es sich verfahrensgesetze genannt werden. Wenn die Ein
vielfach um wenige, die Bewegungsfreiheit der beziehung eines Verwaltungsbereiches in den 
Behörden, nicht sehr beengende Bestimmungen Gdtungsbereich der Verwaltungsverfahrens
handelt, was umso bedenklicher ist, als die Ver- gesetze in Erwägung gezogen wird, verbinden 
waltungsverfahrensgesetze ,im wesentlichen nur Praktiker, die auf diesem Verwaltungsgebiet tätig 
das enthalten, was für ein rechtsstaatliches Ver- sind, mit einem grundsätzlichen Bekenntnis zum 
fahren unabdingbar ist. Daß dieser Eklektizismus; Gedanken der Vereinheitlichung des Veclahrens
auch, wenn er die Verwaltungsverfahrensgesetze rechtes fast immer die Feststellung, daß gerade 

, zum Gegenstand hat, nidlt der Rechtsvereinheit- ihr Redltsgebiet sich für eine Einbeziehung nicht 
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eignet. In aiJen Fällen, in denen diese Bedenken 
überwunden wu-rden," hat sich dann gezeigt, daß 
die geäußerten Bedenken unbegründet waren. 
Dies ist ohne weiteres .verständlich, wenn man in 
Erwägung zieht, daß sich die Verfasser der Ver 
waltungsverfahrensgesetze als erfahrene Verwal
tungsjuristen der Vielgestaltigkeit des Verwal
tungsrechtes und der d:l!durch bedingten Notwen
digkeit, ein elastisches Verfahrensrecht zu schaf
fen, durchaus bewußt waren. Aus der Kenntnis 
diese c Umstände heraus wurden· Verfahrens
gesetze entwickelt, die - wie bereits ausgeführt 
wurde - im" wesentlichen nichts anderes enthal
ten als jenes Minimum an Bestimmungen, das 
für ein dem rechtsstaatlichen Prinzip entsprechen
des Verfahren unabdingbar ist. In der Rechts
fiter:litur ist diese Ausgewogenheit derVerwal
tungsverfahrensgesetze zwischen einem - das 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verletzenden
Zuwenigund einem - die Anpassungsfähigkeit 
beeinträchtigenden - Zuviel an Regelungen stets 
besonders gewürdigt worden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf steht im Zei
chen der Reformideen des Jahres 1925; er soll 
die Auflösungserscheinungen, die im Verwal
tungsverfahrensrecht sichtbar geworden sind, 
überwinden und diesen Rechtsbereich dem im 
Jahre 1925 gesteckten Endziel näherbringen: 
"Einheitliche Verfahrensnormen für die ganze 
Verwaltung im Staate." Insbesondere soll der 
Entwurf ein geordnetes, den rechtsstaatlichen 
Prinzipien entsprechendes Verfahren auch für 
Verwaltungsgebiete sicherstellen, auf denen zur
zeit ausreichende Verfahrensregelungen noch 
fehlen. Die Anliegen des Entwurfes sind also .von 
elementarer Bedeutung. Es geht um die Ideen 
des Rechtsstaates, der Rechtssicherheit und der 
Rechtsgleichheit, letzten Endes also darum, die 
österreichische Rechtsordnung der ReChtsidee 
näherzubringen. 

Das dem Entwurf gesetzte Ziel soll durch eine 
Ergänzung des im Art. II Abs. 2 des EGVG. ent
haltenen Behördenkataloges erreicht werden. Das 
hier gewählte und bewährte System zur Bestim
mung des Geltungsbereiches der Verwaltungs
verfahrensgesetze muß aus mehreren Gründen 
als das zweckmäßigste bezeichnet werden. Nicht 
zuletzt ist es auch aus Gründen der Rechtsklar
heit allen anderen Systemen vorzuziehen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird im Falle 
seiner Gesetzwerdung keine nennenswerten Ko
sten verursachen. Insbesondere ist auch die des 
öfteren geäußerte Befürchtung, er würde den 
Bedarf an juristisch geschultem Personal vergrö
ßern, unbegründet. Denn auch auf solchen Ge
bieten behördlicher Tätigkeit, auf denen eine 
Verfahrensregelung überhaupt noch fehlt, muß 
- der ständigen Rechtsprechung des Verwal
tungsgerichtshofes zufolge ~ nach den Grund
sätzen der Verwaltungsverfahrensgesetze vor
gegangen w'erden~Unddie Anwendung dieser 
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Grundsätze erfordert nicht weniger juristische 
Kenntnisse als die Anwendung der Verwaltungs
verfahrensgesetze selbst. Ebensowenig kann ein 
geringeres Maß an juristischen Kenntnissen, als 
~die Anwendung der Verwaltungsverfahrens
gesetze erfordert, dort ausreichen, wo heute .von 
diesen Gesetzen abweichende verfahrensrechtliche 
Regelungen gelten. Schließlich muß auch in die
sem Zusammenhang wieder darauf hingewiesen 
werden, daß die Verwaltungsverfahrensgesetze 
im wesentlichen nur das Minimum dessen ent
halten, was von einer rechtsstaatlichen Verfah
rensregelung gefordert werden muß. Und diese 
Kosten aufzubringen, muß "ein Staat, der dem 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit durch seine Ver
fassung verpflichtet ist, bereit sein. 

Zu der im 

Artikel 1 

des Entwurfes vorgesehenen neuen Fassung des 
Art. II des EGVG. 1950 ist im einzelnen zu be
merken: 

Zu Ab s. 1:' 

Dieser Bestimmung zufolge regeln die Ver
waltungsverfahrensgesetze - in übereinstim
mung mit der zurzeit gegebenen Rechtslage -
das Verfahren der in Betracht kommenden Ver
waltungsorgane nur insoweit, als sie "behördliche 
Aufgaben besorgen". Damit ist klargestellt, daß 
die Verwaltungsverfahrensgesetze keinesfalls in 
Fällen anzuwenden sind, in denen Verwaltungs
organe nicht in behördlicher Funktion einschrei
ten. Zu derßrage, in welchen Verwaltungsangele
genheiten die Verwaltungsorgane in behördlicher 
Funktion einzuschreiten, das heißt also, welche 
Aufgaben sie mit behördlichen Mitteln zu erfül
len haben, ist weder im EGVG. 1950 noch in 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen Stellung ge
nommen. Diese Frage muß daher auf Grund des 
materiellen Verwaltungsrechtes gel~t werden. 
Sie ist vom EGVG. 1950 und von den Verwal
tungsverfahrensgesetzen unabhängig. Daraus 
folgt aber, daß die Aufnahme eines Verwaltungs
organs in den Katalog des Art. II Abs. 2 die 
Abgrenzung seines behördlichen Wirkungskreises 
überhaupt nicht berührt. Insbesondere werden. 
daher auch Aufgaben, die vor der Aufnahme in 
den Katalog zum nichtbehördlichen Wirkungs
kreis gehört haben, keineswegs zu behördlichen 
Aufgaben. Zu der Frage aber, wann auf Grund 
der materiellen verwaltungsrechtlichen Bestim
mungen eine behördliche Aufgabe als gegeben 
anzunehmen ist, sei bemerkt: .. 

In behördlicher Funktion haben die Verwal
tungsorgane bei der Vollziehung .von Rechtsvor
schriften einzuschreiten, die sie zur einseitigen 
Feststellung oder Gestaltung von Rechtsverhält
nissen ermächtigen, das heißt also, in jenen Fäl
len, in denen Akte zu setzen sind, die rechtliche 
Wirksamkeit deshalb besitzen, weil in ihnen die 
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Hoheitsgewalt des Staates wirksam ist; Den Ge- auch einen Wirkungskreis hahen, der fast zur 
gens atz zu diesen Akten bilden solche, die auch ,Gänze aus privatwirtschaftlichen Funktionen be
von Personen, welche keine Vollziehungsorgane steht. Das aus dem so verstandenen Hauptwort 
sind, rechtswirksam gesetzt werden können. "Behörden" gebildete Eigenschaftswort "behörd-

Praktisch gesehen, werden die neu in den ~l~ :-lich" kann demgemäß nicht das Imperium des 
tungsbereich der Verwaltungsverfahrensgesetze Staates indizieren. In der gelteniden Fassung des 
einbezogenen Organe diese Gesetze in allen jenen Abs. 1 muß es aber im Gegensatz ,dazu im Sinne 
Fällen anzuwenden haben, in denen sie bisher von "hoheitlich", also das staatliche Imperium 
schon Bescheide zu erlassen hatten, soweit es sich indizierend, verstanden werden. Es stehen sich 
nicht um Fälle handelt, die im vorliegenden Ent- somit im derzeitigen Abs. 1 ein institutioneller 
wurf ausdrücklich vom Geltungsbereich der Ver- und ein funktioneller Behördenbegriff gegenüber. 
waltungsverfahrensgesetze ausgenommen sind. Durch die vorgeschlagene Fassung wird dieser 
Lassen die materiellen verwaltungsrechtlichen Widerspruch in der Terminologie beseitigt. 
Bestimmungen eine sichere Beurteilung der Frage, 
ob es sich um eine behördliche, mit Bescheid zu Zu Ab s. 2: 
erledigende Angelegenheit handelt, nicht zu, so 
wird dieser unklare Rechtszustand, der im ma~ 
teriellen Recht seine Ursache hat, durch die Ein
beziehung des zuständigen Verwaltungsorgans 

Die vorgesehene Fassung dieses Absatzes' 
weicht von der gegenwärtig geltenden in mehr
facher Hinsicht ab. 

in den Geltungsbereich der Verwaltungsverfah- In einem neuen Abschnitt C sind Verwaltungs
rensgesetze nicht verändert. Die Einbeziehung organe genaimt, für die nur das A VG., dieses 
verändert die Prämissen nicht, die für die Be- aber zur Gänze in Geltung gesetzt wird. In den 
urteilung der Frage maßgebend sind, ob mit Be- Geltungsbereich des Verwaltungsstrafgesetzes 
scheid vorzugehen ist oder nicht. Auch die An- werden diese Verwaltungsorgane deshalb' nicht 
zahl der Normen, gegen die ein Verzicht auf die einbezogen, weil sie für die Durchführung von 
Erlassung eines Bescheides - wenn man diesen Verwaltungsstrafverfahren nic.1.t zuständig sind 
Verzicht als rechtswidrig ansieht - verstößt,' und mit der Begründung einer solchen Zustän
wird durch die Eiribeziehung in den Geltungs- digkeit in absehbarer Zeit auch nicht zu rech
bereich der Verwaltungsverfahrensgesetze nicht nen ist. 
wesentlich vergrößert, da ja der ständigen Recht
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes zufolge 
die Grundsätze der Verwaltungsverfahrensgesetze 
auch in jenen Fällen anzuwenden sind, in denen 
eine gesetzliche Regelung des behördlichen Ver
fahrens fehlt. 

Diese Erwägungen gelten insbesondere auch 
für die Durchführung von Förderungsmaßnah
men. Die Einbeziehung eines Verwaltungsorgans 
in den Geltungsbereich der Verwaltungsverfah
rensgesetze bedeutet also nicht, daß bei allen 
Förderungsmaßnahmen, die diesem Verwaltungs
organ übertragen sind, nach dem AVG. vorzu
gehen ist. Auf Förderungsmaßnahmen, deren 
einzige gesetzliche Deckung etwa ein Ansatz im 
Bundesfinanzgesetz ist, wird das A VG. schon 
deshalb nicht angewendet werden können, weil 
jede gesetzliche Grundlage für den Einsatz von 
hoheitlichen Mitteln fehlt. 

Die im vorliegenden Entwud vorgesehene 
Fassung des Abs. 1 unterscheidet sich von der zur 
Zeit geltenden nur durch das Wort "Verwaltungs
organe", das an die Stelle von "V erwaltungsbe
hörden" getreten ist. Die derzeit,ige Fassung des 
Abs. 1 vermag nämlich insofern in terminolo
gischer Hinsicht llicht voll zu befriedigen, als slie 
zwei verschiedene Behördenhegriffe in $ich ver
einigt. Der Ausdruck "Verwaltungs'behörden" 
kann nur als Bezeichnung jener Verwaltungs
organe verStanden werden, zu deren Kompetenz
bereich mindestens eine Funktion gehört, in der 
das Imperium des Staates zur An wendung ge
langt. Behörden in diesem 'Sinne können daher 

In einem neuen Abschnitt D sind andere Ver
waltungsorgane genannt, für die ebenfalls nur 
das A VG., dessen § 64 aber überdies nur, wenn 
nicht im materiellen Verwaltungsrecht ausdrück
lich anderes bestimmt ist, in Geltung gesetzt wird. 
Die Einschränkung hinsichtlich des § 64 ist durch 
den Umstand bedingt, daß die in Betracht kom
menden Verwaltungsorgane durch die von ihnen 
zu erlassenden Bescheide sehr häufig einer unmit
telbar drohenden Gefahr vorzubeugen haben. Die 
Beschränkung auf das AVG. hat - von den Ar
beitsämtern und Landesarbeitsämtern abge
sehen - im Abschnitt D dieselben Ursachen wie 
im Abschnitt C. Die Arbeitsämter und die Lan
desarbeitsämter sind im Abschnitt E in ,den Gel
tl,mgsbereich des Verwaltungsstrafgesetzes einbe-
zogen. 

Am Beginn der Abschnitte Abis F ist entspre
chend der Regelung des Abs. 1 noch einmal klar
zustellen, daß die Verwaltungsverfahrensgesetze 
nur das be hör d I ich e Verfahren der ange
führten Verwaltungsorgane regeln. 

Im Katalog des Abs'. 2 findet sich mehr
mals abweichend vom Abs. 1 der Terminus 
"Behörde". Es sind dies jene Fälle, in denen, es 
sich um die überlieferte und daher nicht vermeid
bare Bezeichnung einer bestimmten Type von 
Verwaltungsorganen handelt. 

Das behördliche Verfahren des unter Z. 3 ge
nannten österreichischenStatistischen Zentral
amtes (Bundesgesetz vom 12. Juli 1950, BGBI. 
Nr. 160, über die Bundesstatistik), des unterZ. 4 
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genannten Archivamtes (§ 16 des Denkmalschutz
gesetzes, BGBL Nr. 533/1923, und Verordnung 
vom 19. Jänner 1931,BGBl.Nr. 56, betreffend 
den Schutz der Schriftdenkmale), des unter Z.9 
genannten Bundesdenkmalamtes (Denkmalschutz
gesetz, BGBL Nr. 533/1923), der unter Z. 13 
genannten Dienststelle für Staatslotterien (Ver
ordnung vom 6. März 1928, BGBL Nr. 68, be
treffend die Veranstaltung von Wertausspielun
gen), und der unter Z. 24 genannten Ergänzungs
kommandos (Wehrgesetz, BGBL Nr. 181/1955) 
ist zur Zeit nur lückenhaft geregelt. 

Für das behördliche Verfahren der unter Z. 9 
genannten Einigungsämter und des ebenfalls 
hier genannten Obereinigungsamtes (Kollektiv
vertragsgesetz, BGBL N r. 76/1947), der unter 
Z. 1.0 genannten Entgelt'berechnungsausschüsse 
und der unter derselben Zahl genannten Beru
fungskoinmission für Heimarbeit (Heimarbeits
gesetz, BGBL Nr. 66/1954), der unter Z. 11 ge
nannten Kleinrentnerkommission (Kleinrentner
gesetz, BGBL Nr. 251/1929), der unter Z. 18 
genannten Zuchtbuchkommission (Pflanzenzucht
gesetz, BGBL Nr. 37/1947), ,der unter Z. 20 
genannten Beschußämter (Beschußgesetz, BGBl. 
Nr. 141/1951), des unter Z. 22 genannten Bun
desamtes für Zivilluftfahrt (Luftfahrtgesetz, 
BGBL Nr. 253/1957), der unter Z. 23 genannten 
Post- und Telegraphendirektionen als Postbehör
den (Postgesetz~ BGBL Nr. 58/1957), der unter 
Z. 29 genannten Punzierungsämter und des unter 
derselben Zahl genannten Hauptpunzierungs
und Probieramtes (Punzierungsgesetz, BGB!. 
Nr. 68/1954) gi1t derzeit schon im großen und 
-ganzen das AVG. bzw. das VStG. Die Aufnahme 
der genannten Behörden in ,den Katalog des 
Art. II Abs. 2 trägt dem durch die Idee der Ver
fahrensvere,inheitlichung bedingten, mit dem 
EGVG. in die Rechtsordnung bereits eingeführten 
red1tssystematischen Prinzip Rechnung, daß der 
Geltungsbereich der Verwaltungsverfahrens
gesetze in ein e m Gesetz zu regeln ist. 

Die unter Z. 12 genannten Verwaltungsorgane 
sind zwar überwiegend mit Angelegenheiten des 
Abgabenwesens :befaßt, in welchen Angelegen
heiten sie dem Abs. 5 des vorliegenden Entwurfes 
zufolge die Verwaltungsverfahrensgesetze nicht 
anzuwenden haben. Daneben haben diese Or
gane jedoch auch einzelne behördliche Aufgaben 
anderer Art zu besorgen (beispielsweise seien die 
im Pflanzenschutzgesetz, BGBL Nr. 124/1948, 
den Zollämtern übertragenen Aufgaben und die 
im Vergütungsgesetz, BGBL Nr. 53/1955, im 
Ersten Rückstellungsgesetz, BGBL Nr. 156/1946, 
und im Zweiten Rückstellungsgesetz, BGBL 
Nr. 53/1947, den Finanzlandesdirektionen iiber
tragenen Aufgaben genannt). Hinsichtlich dieses 
Aufgabenbereiches wer:den die unter Z. 12 ge
nannten Verwaltungsorgane in den Geltungs
bereich der Verwaltungsverfahrensgesetze ein be
zogen. 

9 

Das behördliche Verfahren vor den unter 
Z. 14 genannten Einigungs- und den Obereini
gungskommissionen (Ausführungsgesetze der 
Länder zum Landarbeitsgesetz, BGBL Nr. 140/ 
1948) ist derzeit nur in einzelnen Ländern, und 
zwar verschieden geregelt. 

Die unter Z. 15 genannten ,Lehrlings- und 
Fachausbildungsstellensind im § 105 des Land
arbeitsgesetzes und in den hiezu ergangenen Aus
führungsbestimmungen der Länder vorgesehen. 
Ihr behördliches Verfahren ist im wesentlichen 
ungeregelt. 

Für das behördliche Verfahren vor 'den unter 
Z. 16 genannten Grundverkehrsbehörden gilt 
zurzeit in drei Bundesländern das A VG. ohne 
jede Einschränkung. In zwei Bundesländern gilt 
das A VG. mit einzelnen Abweichungen: in' einem 
Bundesland gilt es sinngemäß und in einem 
überhaupt nicht. 

Die Bestimmung unter Z. 25 soll an die Stelle 
des zurzeit unter lit. i enthaltenen Ausdruckes 
"die autonomen Bezirksbehörden" treten. Wäh
rend es "autonome Bezirke" nicht mehr gibt, 
die zitierte Bestimmung also keine praktische Be
deutung besitzt, sind verschiedene Arten von Ge
meindeverbänden entstanden (zum Beispiel Kran
kenanstaltensprengel,. Pflichtschulerhaltungsver
bände, Wasserleitungsverbände), die zum Teil 
auch behördliche Aufgahen wahrzunehmen 
haben. Es erscheint geboten, für eine einheit
liche, den rechtsstaatlrchen Prinzipien entspre
chende Regelung·· des behördlichen Verfahrens 
auCh in diesem Verwaltungsbereich vorzusorgen. 

Auf die ständig zunehmende Bedeutung der 
dezentralisierten Verwaltung und die Notwen
digkeit, auch diesen Verwaltungsbereich in den 
Geltungsbereich der Verwaltungsverfahrens
gesetze einzubeziehen, wurde bereits im allge
meinen Teil der Erläuterungen hingewiesen. Die 
Bestimmung unter Z. 27 trägt diesem Erfordernis 
mit Einschränkungen,.Rechnung, die noch zu er
örtern sein werden. Soweit die erfaßten Red1ts
träger einen selbständigen und einen übertragenen 
Wirkungskreis haben, werden von der vorgesehe
nen Bestimmung die Verwaltungsverfahrens
gesetze für beide Wirkurigsbereiche in Geltung 
gesetzt. Durch die Einbeziehung des selbständigen 
Wirkungsbereiches der SelbstverwaJtungskörper
schaften wird deren Recht auf Selbstverwaltung 
selbstverständlich nicht berührt. Das Recht auf 
Selbstverwaltung schließt weder ein Recht auf 
Willkür bei der Ausübung von behördlid1en 
Funktionen noch ein Recht auf selbständige Re
gelung des behördlichen Verfahrens ein. Der 
Art. 18 Abs. 1 des B.-VG. gilt auch im Bereich 
der Selbstverwaltung. Für die Beurteilung der 
Frage, ob eine bestimmte Aufgabe mit behörd
lichen Mitteln wahrzunehmen ist, besitzt die Zu
weisung dieser Aufgabe zum selbständigen oder 
zum übertragenen Wirkungskreis keine Bedeu
rung.· Beiden Wirkungskreisen können sowohl 
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behördliche als auch nichtbehördliche Aufgaben ihre Tätigkeit erschweren würde. Wenn audl 
zugewiesen sein. '. diesem Standpunkt eine sachliche Berechtigung 

Als Körpersdlaften, Anstalten und Fonds des kaum zuerkannt werden kann, so erschien es 
öffentlimen Remts sind alle Remtsträger anzu- doch zweckmäßig, auf ihn vorerst Bedamt zu 
sehen, die der Gesetzgeber als Körpersmaft, An- nehmen und die endgültige Entsmeidung dar
stalt oder Fonds des öffentlimen Remts bezeich- über, ob der zur Zeit gegebene, im Hinblick auf 
net. überdies sind es auch alle jene Einrimtun- das Rechtsstaatsprinzip bedenklime Zustanq auf
gen, bei welmen die aus der Remtsordnung remterhalten werden soll, den Organen der 
ableitbaren beziehungsweise von der Remtslehre Bundesgesetzgebung zu überlassen. Für die Han
erkannten Wesensmerkmale einer Körperschaft, delskammern eine andere Regelung zu treffen 
einer Anstalt oder eines Fonds des öffentlichen wie für die übrigen gesetzlimen beruflichen Ver
Rechts gegeben sind. . tretungen, erscheint nimt möglim. Aum diese 

Die gesetzlim anerkannten Kirmen und' Re- sind daher im vorliegenden Entwurf vom Gel
ligionsgesellsmaften regeln ihre "inneren An- tungsbereim der Verwaltungsverfahrensgesetze 
gelegenheiten" gemäß Art. 15 des Staatsgrund- ausgenommen. 
gesetzes über die allgemeinen Remte der Staats- Die Bestimmung unter Z. 28 stellt die not
bürger 'autonom. Für diesen Bereim kommen wendige Ergänzung des Homsmul-Organisations
also staatliche Verfahrensregelungen nimt in Be- gesetzes und des Akademie-Organisationsgesetzes 
tramt. Von den "inneren 'Angelegenheiten" ab- auf verfahrensremtlimem Gebiet dar. Auf die 
gesehen, haben die gesetzlich anerkannten Kir- Art. 4, 5 und 12 Abs. 1 des vorliegenden Ent
men und Religionsgesellsmaften behördliche wurfes wird verwiesen. 
Aufgaben nur insoweit wahrzunehmen, als sich Das behördlime Verfahren vor den unter Z. 30 
dies aus der ihnen vom Staat übertragenen Auf- genannten Arbeitsämtern und den Landesarbeits
gabe ergibt, die Altmatriken weiter zu führen. ämtern ist für einzelne Verwaltungsangelegen
Ein Bedürfnis, für diese Verwaltungstätigkeit heiten zurzeit fast überhaupt ni mt geregelt, für 
die Verwaltungsverfahrensgesetze in Geltung zu die übrigen in den Wirkungsbereich dieser B~-
setzep., ist nimt gegeben. hörden fallenden Agenden aber verschieden ge-_ 

Die wissensmaftlichen Homsmulen und die staltet. Für die von den Arbeitsämtern und den 
Akademie der bildenden Künste sind unter Landesarbeitsämtern wahrzunehmende Arbeits": 
Z. 28 erfaßt. Von einer Einbeziehung der übrigen vermittlung und Berufsberatung sowie die damit 
Homsmulen wurde vorläufig abgesehen, da diese zusammenhängenden fördernden Maßnahmen 
Anstalten aum vom Homschul-Organisations- (wie zum Beispiel Ausbildungsbeihilfen für Lehr
gesetz ni mt erfaßt sind. linge, Beihilfen für Nam- und UmsdlUlung, pro-

Die Sozialversicherungsträger in den Geltungs- duktive Arbeitslosenfürsorge) besitzt die Ein
bereim der Verwaltungsverfahrensgesetze einzu- beziehung dieser Verwaltungsorgane in den Gel
beziehen, wurde zwar versumt, jedoch erwies es tungsbereich der Verwaltungsverfahrensgesetze 
sim als unmöglich, eine solme Regelung zu er- keine Bedeutung, da der gegebenen Remtslage 
reimen. Es ist lediglim gelungen, durm den zufolge diese Aufgaben ohne behördlime Mittel 
§ 357 des ASVG., BGBl. Nr. 189/1955, Teilen wahrzunehmen sind (vergleiche die obigen Aus
des AVG. "entspremende" Geltung zu ver- führungen zu Abs. 1). Die Verwaltungsverfah
schaffen. . .. rensgesetze werden daher aum nam der Gesetz-
. Auch dIe gesetzhchen ?en1fhchen Vertretungen wer dung des vorliegenden, Entwurfes bei der 

smd vom Geltungsberelm der yerwaltu.ngsver-I Wahrnehmung der in Rede stehenden Aufgaben 
fahrensgesetze ausgenommen. DIes hat seme Ur- nicht anzuwenden sein. 
sache darin, daß es nimt möglim war, mit der Z Z 31 . d f d A 7 d r d 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtsmaft E u 'f wIr. au en rt. . es vor legen en 
.. . I ntwur es verw1esen. uber dIe Ingeltungsetzung der Verwa tungsver- ... .. . 
fahrensgesetze für die behördliche Tätigkeit der D1e Ortsschulbehor.den smd 1m A~s. 2 ~lmt 
Handelskammern zu einer übereinstimmenden mehr genannt, da dIe Rechtsvorsmnften uber 
Auffassung zu gelangen. Nach langwierigen Ver- die Errichtung dieser Behörden nam der Auffas
handlungen wurde von der Bundeskammer er- s~ng des B~ndesministeriums für Unterri~ht 
klärt, sie habe sich nunmehr endgültigentschlos- nt~t me~r m Ge!tung stehen und an eme 
sen, die Aufnahme der Handelskammern in den Wlederernmtung 111mt gedamt ist., 

Katalog des Art. II Abs. 2 des EGVG. abzuleh- Zu den Ab s. 3 und 4: 
nen. Die Bundeskammer gab zu, daß durm die 
geplante Maßnahme im' wesentlichen lediglim 
der Rechtszustand gesetzlim fundiert würde, der 
'sich heute smon aus der ständigen Remtspre
chung des Verwaltungsgerimtshofes ergibt. Des

Mit der Neufassung dieser Absätze wird eine 
präzisere Ausdrucksweise angestrebt.· Eine inhalt
liche Änderung tritt nimt ein. 

senungeamtet glaubte sie, die geplante Maß- Zu Ab s. 5: 
nahme ablehnen zu müssen, weil diese Maß- Durch die Neufassung des ersten Satzes wird 
nahme ihrer Ansicht nach' den Handelskammern eindeutig klargestellt, 'daß durch die Abs.c '2 
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bis 4 die Verwaltungs verfahrens gesetze für das' Die unter lit. c und e angeführten Sachgebiete 
Verfahren in den Angelegenheiten der Abgaben müssen wegen ihrer Besonderheit ebenfalls vom 
nicht in Geltung gesetzt werden. Außerdem sind Geltungsbereich der Verwaltungsverfahrens
vom Geltungsbereich der Verwaltungsverfahrens- gesetze ausgenommen werden. 
gesetze die Beiträge an Einrichtungen des öffent- Zu der Bestimmung unter lit. e ist noch zu 
lichen Rechts, denen - dem Finanz-Verfassungs- bemerken, daß die Verkündung des Prüfungs
gesetz 194~ zufolge - eine Abgabenhoheit nicht ergebnisses beziehungsweise die Ausfertigung des 
zukommt, insoweit ausgenommen, als diese Bei- Prüfungszeugnisses nicht als Erlassung eines Be
träge durch die Bundesfinanzverwaltung ein- scheides, sondern als die Bekanntgabe eines Gut
gehoben werden. Die Möglichkeit der Inkraft- achtens anzusehen ist, an das durch Gesetz in der 
setzung der Verwaltungsverfahrensgesetze für Regel bestimmte - ex lege eintretende - Rechts
Abgaben und Beitragsangelegenheiten durch Son- folgen geknüpft sind. Wohl ist aber etwa die 
derregelungen ist ausdrücklich offengelassen. Bekanntgabe einer Reprobationsfrist als Erlas
Auf die Angelegenheiten der Kinderbeihilfen und sung eines Bescheides anzusehen. Für Verfahren 
des Familienlastenausgleiches sollen die Verwal- dieser Art wird allerdings - wegen seiner engen 
tungsverfahrensgesetze keine Anwendung finden, Verknüpfung mit dem Prüfungsvorgang - das 
weil diese Angelegenheiten sowohl in materieller A VG. nicht in Geltung gesetzt. 
als auch in organisatorischer Hinsicht in engstem 
Zusammenhang mit der Abgabenverwaltung 
stehen. 

Zu Ab s. 6: 

pie Bestimmung unter lit. a entspricht dem 
derzeitigen Abs. 6. Es ist lediglich das Inkraft
treten des Dienstrechtsverfahrensgesetzes berück
sichtigt. 

Zu den Bestimmungen unter lit. b bis lit. g 
ist zu bemerken: 

Im Art. IV des EGVG. ist festgelegt, daß be
stimmte Rechtsvorschriften von den Verwal
tungsverfahrensgesetzen und dem EGVG. nicht 
berührt werden. Ihrem Wortlaut zufolge muß 
diese Bestimmung so verstanden werden, daß 
jene Rechtsvorschriften, die im Zeitpunkt des 
ursprünglichen Inkrafttretens der Verwaltungs
veifahrensgesetze und des EGVG. in Geltung 
standen, durch diese Gesetze nicht verändert 
worden, sind (vergleiche dazu audt die Ausfüh
rungen im Erkenntnis des' Verfassungsgerichts- . 
hofes Slg. Nr. 2784 zum letzten Satz des Art. Ir 
§ 8 des Bundesverfassungsgesetzes vom 7. De
zember 1929, BGBI. Nr. 393, betreffend über
gangsbestimmungen zur Zweiten Bundes-Ver
fassungsnovelle). Die Aktualität der Geltung des 
Art. IV ist demgemäß an den .Bestand der an
geführten Redttsvorschriften geknüpft. Der 
Art. IV bedeutet seinem Wortlaut zufolge nicht, 

. daß die Sachgebiete, die durch die a~eführten 
Vorschriften bezeichnet sind, vom Geltungs
bereich der Verwaltungsverfahrensgesetze 
schlechthin ausgenommen sind, Im Hinblick auf 
die Besonderheit dieser Sachgebiete ist aber eine 
solche Ausnahme unerläßlich. Diesem Umstand 
soll nun durch die Bestimmungen unter den lit. b, 
d, fund g Rechnung getragen werden. 

In der Bestimmung unter lit. b sind auch die 
Wahlen zu den beruflichen Vertretungen, in der 
Bestimmung unter lit. f die für die Angelegen
heiten des Dienstnehmersdtutzes zuständigen 
Verwaltungsorgane berücksichtigt. . 

Zu Artikel 2: 

Die hier vorgesehene Fassung des Art. VI 
Abs. 1 unterscheidet sich von der zurzeit gel
tenden nur dadurch, daß das Wort "Behörden" 
- in Anpassung an den Art. II Abs. 1 - durch 
"Verwaltungsorgane" ersetzt ist. 

In den Artikeln 3 bis 8 des Entwurfes sind 
Änderungen von Rechtsvorschriften vorges·ehen, 
die im Zusammenhang mit der in den Art. 1 
und 2 vorgesehenen NovelIierung des EGVG. 
unerläßlich sind. 

Im einzelnen ist zu diesen Artikeln zu be
merken: 

Zu Artikel 4: 

Die Regelung des Abs. 3 trägt der überliefer
ten Organisation der akademischen Behörden 
Rechnung. Dieser überlieferten Organisation ent
spricht es, daß die Vertreter jener Fakultät, deren 
Organ den angefochtenen Bescheid 'erlassen hat, 
an der Rechtsmittelentscheidung mitwirken. 

Die Bestimmung des Abs. 4 ermöglicht die 
Erlassung von Bescheiden durch Kundmachung 
am Schwarzen Brett der Hochschulen; sie trägt 
damit ebenfalls einer alten Gepflogenheit, über
dies aber audt· einer verwaltungs ökonomischen 
Notwendigkeit Rechnung. . 

. Mit der Regelung des Abs. 5 wird von der im 
§ 78 Abs. 1 des A VG. gebotenen Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. 

Die vorgesehenen Abs. 3 und 4 haben im 
Verhältnis zu der im Art. 1 vorgesehenen Be~ 
stimmung des Art. rr Abs. 2 Z. 28 EGVG. den 
Charakter einer lex specialis, die die Wirkungen 
dieser letzteren Bestimmung einschränkt. 

Zu Artikel 5: 

Diese Bestimmung trägt der im Art. 4 getrof
fenen Regelung Rechnung und setzt die in die
sem Artikel für die wissenschaftlichen Hochschu
len getroffenen Regelungen sinngemäß auch für 
die Akademie der bildenden Künste in Geltung. 
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Zu Artikel 6: 

Zu dieser Bestimmung ist festzuhalten, daß 
der Ausstellung einer Meldekarte gemäß § 47 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 nicht 
di'e Erlassung eines Bescheides vorauszugehen hat 
und daß der Meldekarte selbst nicht der Charak
ter eines Bescheides zukommt. 

Zu Artikel 9: 

Aus der im Art. 11 des B.-VG. begründeten 
Kompetenz des Bundes~ das Verwaltungsverfah
ren auch in den Angelegenheiten zu regeln, in 
denen die Gesetzgebung den Ländern zusteht, 
folgt notwendig auch die Kompetenz des Bundes, 
landesgesetzliche Regelungen des Verwaltungs
verfahrens auf jenen Gebieten ausdrücklich außer 
Kraft zu setzen, auf denen die bundesgesetzliche 
Verfahrensregelung wirksam wird. 

Zu Artikel 11: 

Die Bestimmungen dieses Artikels entsprechen 
im wesentlichen den übergangsbestimmungen, 
die in der ursprünglichen Fassung des EGVG. im 
Art. XI enthalten waren. 

Zu Artikel 12: 

Durch die Bestimmungen dieses Artikels soll 
Unklarheiten vorgebeugt werden. Insbesondere 
wird durch den Abs. 2 noch einmal festgestellt, 
was auch schon in den Abs. 3, 5 und 6 des 
im Art. 1 vorgesehenen Abs. 2 des Art. II 
EGVG. zum Ausdruck kommt: daß die Aus
nahme bestimmter Rechtsgebiete vom Geltungs
bereich der Verwaltungsverfahrensgesetze nicht 
als ein an die Landesgesetzgeber gerichtetes Ver
bot aufgefaßt werden darf, auch für diese An
gelegenheiten - soweit sie Landessache sind -
die Verwaltungsverfahrensgesetze in Geltung zu 
setzen, und daß durch diese Ausnahmebestim
mungen auch Rechtsvorschriften, die die Ver
waltungsverfahrensgesetze für Angelegenheiten, 
die unter eine Ausnahmebestimmung faUen, in 
Geltung setzen, nicht außer Kraft gesetzt wer
den sollen. Durch den Art. 12 wird also noch 
einmal klargestellt, daß durch den vorliegenden 
Entwurf das Verfahrensrecht in jenen Bereichen, 
die in den Geltungsbereich der Verwaltungsver
fahrensgesetze nicht einbezogen werden, nicht 
beeinflußt wird. Daß dessenungeachtet die zu
ständigen Gesetzgeber nach Möglichkeit die Ver
waltungsverfahrensgesetze auch in diesem Bereich 
in Geltung setzen sollen, ergibt sich aus dem all
gemeinen Teil dieser Erläuternden Bemerkungen . 

• 
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Gegenüberstellung der geltenden und der vorgesehenen Gesetzestexte. 

Zu Artikel 1. 
Artikel II des EGVG. 1950. 

Ge I t end e Fa s s u n g: 

(1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze regeln 
das Verfahren der nachstehend bezeichneten 
Verwaltungsbehörden, soweit sie behördliche 
Aufgaben besorgen und im folgenden nicht ande
res bestimmt ist. 

(2) Von ,den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
finden Anwendung: 

A.das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz und das Verwaltungsstrafgesetz in vollem 
Umfange für 

a) die Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung inden Ländern und in der 
Stadt Wien- un1d die Bundespolizeihehör,den 
(einschließlich der Sicherheits direktionen) ; 
(Obergangsgesetz vom 1. Oktober 1920 in 
der Fassung BGBI. Nr. 368/1925, § 8 
Abs. 5 Eingang und lit. asowie StGBI. 
NT. 94/1945 in der Fassung BGBI. Nr. 142/ 
1946, Abschnitt II C § 15 mit Oberschrift.) 

b) wird als nidlt mehr geltend festgestellt; 
(§ 8 Abs. 5 lit. ades Obergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 in der Fassung BGBI. 
Nr. 368/1925 und BGBI. Nr. 289/1925.) 

c) die . kollegial eingerichteten heson,deren 
Bauoberbehörden; 

d) die in einzelnen Ländern bestehenden 
Höfekommissionen und Forsttagsatzungs-
kommisionen; •. 

e) die Behöl'den der Städte mit eigenem Sta
tut; (die besondere ,Bestimmung für das 
Burgenland wird als nicht mehr geltend 
festgestellt.) (StGBI. Nr. 66/1945, Artikel 4.) 

f) die Landes- und Bezirksschulbehörden so
wie die Ortsschulbehörden in den Städten 
mit eigenem Statut; (die besondere Bestim
mung für das Burg,enland wil'd als nicht 
mehr geltend festgestellt.) (StGBI. Nr. 66/ 
1945, Artikel 4.) 

g) die Bergbehörden; 
. h) die Fernmeldebehörden; (BGBI. Nr. 170/ 

, 1949, § 2.) 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 

(1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze regeln 
das Verfahren der nachstehend bezeichneten Ver
waltungsorgane, soweit sie. behördliche Aufgaben 
besorgen und im folgenden nicht anderes be
stimmt. ist. 

(2) Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
finden Anwendung: 

A. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
und das Verwaltungsstrafgesetz - unheschadet 
der Bestimmung unter lit. F - auf das behörd
liche Verfahren 

1. der Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung in den Ländern; 

2. der Organe der Städte mit eigenem Statut; 
3. des Osterreichischen Statistischen Zentral-

amtes; 
4. des Archivamtes; 
5. der Bundespolizeibehörden; 
6. der Sicherheitsdirektionen; 
7. der Landes- und der Bezirksschulbehör,den; 
8. des Bundesdenkmalamtes; 
9. der Einigungsämter und des Obereinigungs

amtes; 
10. der Entgehberechnungsausschüsse und der 

Berufungskommission für Heimarbeit; 
11. der Kleinrentnerkommission; 
12. der Zollämter, der Finanzämter und der 

Finanzlandes'direktoionen; 
13. der DienststeUe für Staatslotterien; 
14. der Einigungs- und der Obereinigungskom-

mlSSlOnen; 
15. der Lehrlings- und Fachausbildurigsstellen; 
16. der Grundverkehrshehörden; 
17. der in einzelnen Ländern bestehen'den 

Höfekommissionen und Forsttagsatzungs
kommissionen ; 

18. der Zuchtbuchkommission; 
19. der Bergbehörden; 
20. der Beschußämter; 
21. der kolleg.ial eingerichteten besonderen 

Bauobenbehörden; 
22. des Bundesamtes für Zivilluftfahrt; 
23. ,der Post- und Telegraphendirektionen als 

Post- und Fernmeldebehörden; 
, 24. der Ergänzung~k6mmandos; ., 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

B. das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz in vollem Umfange, das Verwaltungs
strafgesetz mit Ausnahme der Bestimmungen der 
§§ 37, 39, 50 und 56 für 

i) die autonomen Bezirksbehörden; 
k) die Gemeindebehörden, soweit Sie nicht 

un ter lit. e fallen; 

1) die Ortsschulbehörden, soweit Sie nicht 
unter lit. f fallen; . 

C. das Verwaltungsstrafgesetz allein für 
m) die Agrarbehörden; 

D. das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für die 
unter A lit a und lit. e angeführten Behörden. 

(3) Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
und das Verwaltungsstrafgesetz finden überdies 
auch auf andere als die im Abs. 2 angeführten 
Verwaltungsbehörden Anwendung, insoweit die 
das Verfahr~n dieser Behörden regelnden Vor
schriften anordnen, daß sich das Verfah~en nach 
den für die Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung geltenden Bestimmungen zu richten 
hat, oder in den Vorschriften auf Bestimmungen 
Bezug genommen ist,. die bisher für die letzt
genannten BehÖrden gegolten haben. ((Jbergangs
gesetz vom 1. Oktober 1920, in der Fassung 
BGB1. Nr. 368/1925, § 8 Abs. JEin$ang und 1* a.) .' " 

Vor g es ehe n e Fa s s u n g: 

B. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
in vollem Umfang, das Verwaltungsstrafgesetz 
mit Ausnahme der Bestimmungen der §§ 37,39, 
50 und 56 auf das behördliche Verfahren 

25. der Organe der Gemeindeverbände; 

26. der Organe der Gemeinden, soweit sie nicht 
unter Z. 2 fallen; 

27. der Organe der Körperschaften, Anstalten 
und Fonds des öffentlichen Rechtes, soweit 
sie nicht Unter eine andere Bestimmung 
dieses Absatzes fallen und soweit es sich 
nicht um 'gesetzlich anerkannte Kirchen 
oder Religionsgesellschaften, Hochschulen, 
gesetzliche berufliche Vertretungen oder 
Träger ,der Sozialversicherung handelt; 

C. d<}>s Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
auf das behördliche Verfahren 

28. der Organe der wissenschaftlichen Hoch
schulen und der Akademie der bildenden 
Künste; 

29. der Punzierungsämter und des Haupt
punzierungs- und Probieramtes; 

D. das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz, dessen § 64 jedoch nur, wenn nicht ande
res ausdrücklich bestimmt ist, ..auf das behörd-
liche Verfahren . 

30. der Arbeitsämter und der Lan'desarbeits
ämter; C 

31. der Arbeitsinspektorate; 
32. der Land- und Forstwirtschaftsinspek

tionen; 

E. das Verwaltungsstrafgesetz auf das . Ver
waltungsstrafverfahren 

33. der Agrarbehörden; 
34. der Arbeitsämter und ,der Landesarbeits

ämter; 

F.. das VerwaltungsvoHstreckungsgesetz auf das 
behördliche Verfahren der unter den Z-, 1, 2, 5 
und 6 genannten Organe in den Angelegenheiten 
der Verwaltungsvollstreckung. 

(3) Das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz und das Verwaltungsstrafges,etz finden auch 
auf andere als die gemäß Abs. 2' in Betracht 
kommenden Verwaltungsorgane Anwendung, 
insoweit die das Verfahren dieser Organe regeln
den Vorschriften dies anordnen oder aber be
stimmen, daß sich das Verfahren nach pen für 
die Behörden der· allgemeinen staatlichen Ver
waltung geltenden Bestimmungen zu richten hat 
oder in den Vorschriften auf Bestimmungen Be
zug genommen 'iest, die vor dem 1. Jänner 1926 
für die letztgenannten Behörden gegolten haben. 
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Geltende Fassung: 

(4) Für die Bundesministerien finden die Ver
waltungsverfahrensgesetze Anweilidung, soweit 
es sich nicht um Aufgaben handelt, deren Besor
gung in unterer Instanz oder deren Durchführung 
ande~en als .den nach den Abs. 2. und 3 in Be
tracht kommenden Behörden obliegt. 

(5) Das Verfahren in Angelegenheiten der Ah
gaben des Bundes, der Länder, Bezirke und 
Gemeinden (mit Ausnahme der im § 78 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes vor
gesehenen Verwaltungsabgaben) bleibt, auch so
weit hiefür die in den Ahs. 2 bis 4 bezeichneten 
Behörden zuständig sind, einer besonderen 
gesetzlichen Regelung vorbehalten. 'Bis dahin 
finden in diesen Angelegenheiten lediglich die 
Besümmungen des Verwaltungsstrafgesetzes, und 
zwar, insoweit Anwendung, als nach den betref
fenden Landesgesetzen ,die Zuständigkeit zur 
Durchführung der Strafamtshandlung Behörden 
zukommt, von denen das bezeichnete Gesetz 
gemäß ,den Abs. 2 bis 4 auch sonst anzuwenden 
ist. 

(6) Für die Behandlung ,der Angelegenheiten 
des . Dienstverhältnisses der- Angestellten des 
Bundes, der Länder, Bezirke und Gemeinden zu 
ihrem Dienstgeber gelten die Verwaltungs
verfahrensgesetze nicht; die Behandlung ,dieser 
Angelegenheiten wird besonders geregelt. 

15 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 

(1) Das Allgemeine Verwalturtgsverfahrens
gesetz, das Verwaltungsstrafgesetz und das Ver
waltungsvoUstredwngsgesetz sind auf das behörd
liche Verfahren der Bundesministerien in allen 
Fällen anzuwenden, in denen sie als erste Instanz 
einschreiten, sowie in allen jenen Fällen, in denen 
sie sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 
oder im Instanzenzug übergeordnete Behörde 
sind und das unmittdbar untergeordnete Ver
w~dtungsorgan nach einem der Verwaltungsver
fahrensgesetze vorzugehen hatte. 

(5) In den Angelegenheiten der Ahgaben (mit 
Ausnahme der im § 78 des Allgemeinen Verwal
tungsverfahrertsgesetzes vorgesehenen Verwal~ 
tungsabgaben) des Byndes, der Länder und der 
Gemeinden, in den Angelegenheiten der Beiträge, 
die an sonstige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, an Anstalten und Fonds des öffentlichen 
Rechts zu entrichten sind, soweit sie durch die 
Bundesfinanzverwaltung eingehoben werden, so
wie in den Angelegenheiten der Kinder'beihilfen 
und des Familienlastenausgleiches finden die Ver
waltungsverfahrensgesetze keine Anwend~ng, es 
sei denn, daß ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist. Das Verwaltungsstrafgesetz ist jedoch in 
diesen Angelegenheiten insoweit anzuwenden, 
als nach den betreffenden Landesgesetzendie Zu
ständigkeit zur Durchführung der Strafamts
handlung Verwaltungsorganen zukommt, von 
denen ,das Verwaltungsstrafgesetz gemäß den 
Abs. 2, 3 und 4 auch in anderen Fällen anzu
wenden ist; dies gilt nicht, wenn für ,die Durch
führung der Strafamtshandlung eines der im 
Abs. 2 unter Ziffer 12 genannten Verwaltungs
organe zuständig ist. 

(6) Ferner finden die Verwal tungsverfahrens
gesetze - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist - keine Anwendung: 

a) für die Behandlung der Angelegenheiten 
des Dienstverhältnisses der Angestellten 
des Bundes, der Länder, der Gemeindever
bände, der GemeiJ;lden, der sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Fonds des 
öffentlichen Rechts zu ihrem Dienstgeber, 
soweit nicht das Dienstrechtsverfahrens
gesetz, BGBl. Nr. 54/1958, anderes be
stimmt; 

b) in den Angelegenheiten der Durchführung 
der Wahlen zum Nationalrat, zu den Land
tagen, zu allen anderen allgemeinen Ver
tretungskörpern und zu allen gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, der Durchfüh
rung der Volksbegehren und der Volks
abstimmungen auf Grund der Bundesver
fassung oder einer Lan,desverfassung, jedoch 
mit Ausnahme des in diesen Angelegen
heiten von' den Behörden der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung, den .Bundespolizei
behörden oder den Organen der Gemein
den durchzuführenden Strafverfahrens; 
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Geltende Fassung: Vor g e s ehe n e Fass u n g: 

c) bei der Verfolgung und Bestrafung der 
Verletzung von Standespflichten dur;:ch Or
gane, die ausschließlich oder doch zum Teil 
aus Angehörigen des in Betracht kommen
den Berufsstanqes gebildet sind (Disziplinar
verfahren); 

d) in den Angelegenheiten der Aufsicht üher 
die Gemeinden, soweit es sich nicht um die 
Entscheidung über Berufungen gegen Be
scheide von Gemeindehehörden handelt; 

e) auf die Durchführung von Prüfungen,die 
der Beurteilung der Kenntnisse von Per
sonen auf bestimmten Sachgebieten dienen, 
soweit es sich nicht um die Zulassung zur 
Prüfung handelt; 

f) bei Maßnahmen zur Auftechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
oder zur Abwehr drohender Gefahren, die 
in den Wirkungskreis der Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung, der 
Bundespolizeibehörden oder der für Ange
legenheiten des D~enstnehmerschutzes zu
ständigen Verwaltungsorgane fallen und die 
ohne vorausgegangenes Verfahren zu tref
fen sind, sowie bei der Ausübung der in 
den Wirkungsh.eis dieser Verwaltungs
organe fallenden Zwangsbefugnisse, die 
außerhalb eines Vollstreckungsverfahrens 
zu treffen sind; 

g) bei der Bildung der Geschwornen- und 
Schöffenlisten. 

Zu Artikel 2. 
Artikel VI Abs. 1 des EGVG. 1950. 

Geltende Fassung: 

(1) Wo im Allgemeinen Verwaltungsverfahrens
gesetz oder im Verwaltungsstrafgesetz von Be
hörden gesprochen wird, sind darunter die 
Behörden zu verstehen, für die diese Gesetze 
gemäß Artikel II Anwendung finden. 

Vorgesehen.e Fassung: 

(1) Wo im Allg.emeinen Verwaltungsverfahrens
gesetz oder im Verwaltungsstrafgesetz von Be
hörden gesprochen wird, sind darunter die 
Verwaltungsorgane zu verstehen, für deren be
hördLiches Verfahr·en diese Gesetz,e gemäß Ar
tikel II gelten. 

Zu Artikel 3. 
§ 7 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes. 

Gel te nd e Fa s s u n g: 

(2) Gegen die Verfügung des Landesha uptman ~ 
nes steht dem Eigentümer oder Besitzer die Be
schwerde an ,das Bundesministerium für Unter
richt offen, die bei dem zuständigen Landes
hauptmann binnen vier Wochen einzubringen 
ist. Sie hat keine aufschiebende Wirkung. Das 
Bundesdenkmalamt kann gegen die Abweisung 
seines Antrages binnen derselben Frist Einspruch 
erheben. Ober den Einspruch entscheidet end
gültig ,das Bundesministerium für Unterricht. 

V 0 I' g e s ehe n e Fa s s u n g: 

(2) Gegen Verfügungen gemäß Abs. 1 steht 
dem Besitzer und dem Eigentümer die Berufung 
offen. Das Bundesdenkmalamt kann gegen die 
Abweisung von Anträgen gemäß Abs. 1 beru
fen. Ober Berufungen hat das Bundesministerium 
für Umerricht zu entscheiden, es sei denn, daß 
es sich um Archivalien handelt, für die das 
Archivamt zuständig ist; in diesem Falle hat das 
Bundeskanzleramt zu entscheiden. 
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§ 13 des Denkmalschutzgesetzes. 

Geltende Fassung: Vor'gesehene Fassung: 

§ 13. Gegen eine auf Grund dieses Gesetzes' § 13. Ober Berufungen gegen Bescheide des 
erg·ehende Entscheidung oder Verfügung des Bundesdenkmalamtes, die auf Grund dieses Bun
Bundesdenkmalamtes ist die binnen vier Wochen desgesetzes ergehen, entscheidet das Bundesmini
bei diesem Amt einzubringende Beschwerde an sterium für Unterricht. 
das Bundesministerium für Unterricht zulässig, 
die aber keine aufschiebende Wirkung hat. 

§ 14 Abs.5 des Denkmalschutzgesetzes. 

Gel t end e Fa s s u n g:, 

(5) Der' Schuldtragen·de kann auf Antrag des 
Bundesdenkmalamtes von der zuständigen poli
tischen Behörde außerdem verhalten werden, auf 
seme Kosten den früheren Zustand des Denk
mals, soweit die~ möglich ist, wieder herzustel
len. 

(6) Gegen das Erkenntnis der politischen Be
hörde erster Instanz ist der Rekurs an den 
Landeshauptmann und g·egen dessen Entscheidung 
an das Bundesministerium für Unterricht zulässig. 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 

(5) Die örtlich zuständige Bezirksverwaltungs
behörde kann auf Antrag des Bundesdenkmal
amtes verfügen, daß der Schuldtragende auf seine 
Kosten ,den früheren Zustand des Denkmales, 
soweit dies möglich ist, wieder herzustellen hat. 
Gegen Verfügungen dieser Art ist die Berufung 
an den Landeshauptmann und g·egen dessen 
Entscheidung die Berufung an das Bundesmini
sterium für Unterricht zulässig. 

Zu Artikel 4. 

§4 des Hochschulorganisationsgesetzes. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 4. Be g r ü n dun g s p f I ich tun d 
Ins t a n zen zug. 

(1) Bescheide, die auf Grund dieses Bundes
gesetzes erlassen werden, sind zu begrüriäen. 

(2) In den Angelegenheiten des staatlichen 
Wirkungsbel'eiches der Hochschulen (§ 3 Abs. 2) 
endet der administrative Instanzenzug, soweit 
nicht durch Bundesgesetz anders bestimmt wird, 
beim Bundesministerium für Unterricht. 

(3) In den Angelegenheiten des autonomen 
Wirkungsbereiches der Hochschulen (§ 3 A'hs. 1) 
endet der administrative Instanzenzug bei der 
gesetzlich berufenen obersten akademischen Be
hörde. 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 

§ 4. Ver f a h ren s r e c h t I ich e 
B e s tim m u n gen. 

(1) In den Angelegenheiten des staatlichen 
Wirkungsbereiches der Hochschulen (§ 3 Abs. 2) 
endet der administrative Instanzenzug, 'Soweit 
nicht durch Bundesgesetz anderes bestimmt wird, 
beim Bundesministerium für Unterricht. 

(2) In den Angelegenheiten des autonomen 
Wirkungsbereiches der Hochschulen (§ 3 Abs. 1) 
endet der administrative Instanzenzug bei der 
gesetzlich berufenen obersten akademischen Be
hörde. 

(3) Die Bestimmungdes§ 7 Abs.1 Z.5 ,des 
AVG. 1950, BGBl. Nr.172, hat für die Mit
glieder der Akademischen Senate an den' Univer
sitäten (§ 21 Abs.1 lit. c dieses Bundesgesetzes), 
für die Mitglieder der Akademischen Senate an 
den technischen Hochschulen (§ 33 Abs. 1 lit. c 
dieses Bundesgesetzes) und für die Mitglieder der 
Gesamtkollegien an den techruischen Hochschulen 
(§ 33 Abs. 1 lit. d dieses Bundesg.esetzes) keine 
Geltung. 

(4) Der § 29 des A VG. 1950 kann im Verfah
ren vor den akademischen Behörden auf die 
Studierenden auch dann angewendet werden, 
wenn: deren W ohri ung der akademischen Behörde 
bekannt oder ein Vertreter bestellt ist. 

(5) Für Amtshandlungen der akademischen Be
hörden sind keine Verwaltungs abgaben gemäß 
§ 78 desA VG. 1950 zu enxrichten. 
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Zu Artikel 5. 

§ 1 Abs. 3 des Akademie-Organisationsgesetzes. 

Gel te nd e Fa s s u n g: 

(3) Die Bestimmung~n der §§ 2 (Teilnahme an 
der Verwaltung), 3 (Abgrenzung der Wirkungs
l?ereiche), 4 (Begründungspflicht und Instanzen
zug) und 5 (Aufsicht!lrecht des Bundesministe
riums für Unterricht) des Hochschul-Organisa
tionsgesetzes, BGBl. Nr. 154/1955, sind smn
gemäß anzuwenden. 

Vorgesehene Fassung: 

(3) Die Bestimmungen der §§ 2 (Teilnahme an 
der Verwaltung), 3 (Abgrenzung der Wirkungs
bereiche), 4 (Verfahrensrechtliche Bestimmungen) 
und 5 (Aufsichtsrecht des Bundesministeriums 
für Unterricht) des Hochsmul-Organisations
gesetzes, BGBl. Nr. 154/1955, in der Fassung 
des Art. 4 der EGVG.-Novelle, BGBl. Nr ...... , 
sind sinngemäß anzuwenden. 

Zu Artikel 6. 

§ 56 Abs. 2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

'G e 1 t end e Fa s s u n g: ' 

(2) Die Berufung ist hinnen zwei . Wochen nach 
Zustellung des angefochtenen Bescheides hei dem 
Arbeitsamt, dessen Bescheid angefochten wird, 
einzubringen; sie hat keine aufschiebende Wir
kung. 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 

(2) Die Berufung gemäß Ahs. 1 hat keine auf
schiebende Wirkung. 

§ 57 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 57. Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung kann in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
Entscheidungen der Landesarbeitsämter und Ar
beitsämter aufheben oder abändern. Entschei
dungen, aus denen einer Partei ein Recht er
wachsen ist, können nur dann aufgehoben oder 
abgeändert werden, wenn die Entscheidung ge
setzwidrig ist oder den auf Grund des Gesetzes 
getroffenen allgemeinen Anordnungen wider
spricht oder wenn von dem Ermessen nicht im 
Sinne dieses Bundesgesetzes Gebrauch gemacht 
wurde. 

Vor ge s ehe n ,e Fa s s u n g: 

§ 57. In Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes 
ergehende Bescheide der Arbeitsämter und der 
Landesarbeitsämter, die zu diesem Bundesgesetz 
oder zu einer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnung im Widerspruch stehen 
oder mit denen ein dem Sinne dieses Bundes
gesetzes widersprechender Ermessensakt gesetzt 
wurde, leiden an einem mit Nichtigkeit. be
drohten Fehler (§ 68 Abs. 4 lit. d des AVG. 
1950). 

§ 58 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

Gel te n d e Fa s s u n g: 

§ 58. Soweit in diesem Bundesgesetz nichts an
deres bestimmt wird, gelten für das Verfahren 
in Angelegenheiten des' Arbeitslosengeldes ent
sprechend die Bestimmungen der §§ 7 (Befangen
heit von Verwaltungsorganen), 8 bis 12 (Betei
ligte und deren Vertreter), 13 bis 20 (Verkehr 
zwischen Behörden und Beteiligten), 21 his 31 
(Zustellungen), 32 und 33 (Fristen), 37 und 38 
(Allgemeine Grundsätze des Ermittlungsverfah
rens), 58 bis 62 (Inhalt und Form der Bescheide), 
63 und 66 (Berufung), 68 bis 72 (Sonstige Ab
änderung von Bescheiden), 73 (Entscheidungs~ 
pflicht) und 74 (Kosten der Beteiligten) des All
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. 
Nr. 172/1950. 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 
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§ 70 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

Gel t end e Fa s s u n g~ 

§ 70. Die im Verfahren nach diesem Bundes
gesetz erforderlichen Eingaben und deren Bei
lagen, Ausfertigungen, Niederschriften, Entschei
dungen und Zeugnisse sind von den Stempel
und Rechtsgebühren befreit. 

Vor g e s ehe n e Fa s s u n g: 

§ 70. (1) Die im Verfahren nach diesem Bun
desgesetz erforderlichen Eingaben und deren Bei
lagen, Ausfertigungen, Niederschriften, Entschei
dungen und Zeugnisse sind von den Stempel
und Rechtsgebühren befreit. 

(2) Die §§ 76 bis 78 des A VG. 1950 und 
die auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen 
Verordnungen sind im Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz nicht anzuwenden. 

§ 72 Abs. 1 des -Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

Geltende Fassung: 

§ 72. (1) Gegen Arbeitslose, die eine ihnen nach 
diesem Bundesgesetz obliegende Anzeige unter
lassen oder unwahre Angaben machen, kann das 
Arbeitsamt, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 71 Abs. 2, eine Geldstrafe bis zu 200 S ver
hängen. Auf das Verfahren sind die Bestim
mungen des Verwaltungsstrafgesetzes, BGBl. 
Nr. 172/1950, sinngemäß anzuwenden. 

Vorgesehene Fassung: 

§ 72. (1) Gegen Arbeitslose, die eine ihnen nach 
diesem Bundesgesetz obliegende Anzeige unter
lassen oder unwahre Angaben machen, kann das 
Arbeitsamf, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 71 Abs. 2, eine Geldstrafe bis zu 200 Sver
hängen. 

§ 72 Abs. 2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

(2) Auf die Hereinbringung der nach Abs. 1 
verhängten Strafbeträge sind die Bestimmungen 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 172/1950, sinngemäß mit der Maßgabe an
zuwenden, daß die Strafbeträge auch durch Ab
züge vom Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) her
eingebracht werden können. 

Vor g e sehe n e Fa s s u n g: 

(2) Gemäß Abs. 1 verhängte Geldstrafen kön
nen auch durch Abzüge vom Arbeitslosengeld 
und von der Notstandshilfe eingebracht werden. 
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